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(15Os69/02)
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.06.1991

Norm

StGB §53 Abs1

StGB §55

Rechtssatz

Als Widerrufsgrund für eine bedingte Entlassung aus einer Freiheitsstrafe kommt gemäß § 53 Abs 1 StGB nur die

Verurteilung wegen einer während der Probezeit begangenen strafbaren Handlung in Betracht, wogegen eine dem §

55 StGB entsprechende Regelung vom Gesetz nicht vorgesehen ist.

Entscheidungstexte

15 Os 38/91

Entscheidungstext OGH 06.06.1991 15 Os 38/91

15 Os 68/02

Entscheidungstext OGH 27.06.2002 15 Os 68/02

Vgl auch; Beisatz: § 55 StGB sieht nur den Widerruf bei nachträglicher Verurteilung gemäß §31 StGB betreffend

die bedingte Nachsicht einer Strafe, eines Strafteils und der Unterbringung in einer Anstalt für

entwöhnungsbedürftige Rechtsbrecher vor, nicht aber auch hinsichtlich der bedingten Entlassung aus einer

Freiheitsstrafe.(T1)
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